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B e s c h l u s s  
 

In dem Verfahren über  
die Verfassungsbeschwerde 

und  
den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

 
Herrn   

 
Beschwerdeführers und Antragstellers, 

 
gegen  § 3 Abs. 1 und 4 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSch-
VO) vom 11. Januar 2022 (GV. NRW. S. 2b), zuletzt geändert durch Art. 1 
der 60. Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen zum Schutz 
vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 18. März 2022 (GV. NRW. 
S. 286a) 

 
hat die 3. Kammer des 
 

VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 31. März 2022 

durch  

 

die Präsidentin Prof. Dr. D a u n e r - L i e b , 

den Richter Prof. Dr. G r z e s z i c k  und 

den Richter Dr. N e d d e n - B o e g e r  

 

gemäß § 58 Abs. 2, § 59 Abs. 2 und § 60 Satz 1 VerfGHG 

 

einstimmig beschlossen:  

 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig 
zurückgewiesen. 

Mit der Entscheidung in der Hauptsache erledigt 
sich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung. 
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G r ü n d e : 

 

1. Mit seinem an den Verfassungsgerichtshof gerichteten Antrag wendet sich der 

Beschwerdeführer gegen § 3 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der 

seit dem 18. März 2022 geltenden Fassung. Die Kammer versteht das Antragsbe-

gehren dahin, dass entsprechend dem Rubrum der Antragsschrift sowohl eine In-

dividualverfassungsbeschwerde erhoben wurde als auch ein Antrag auf Erlass ei-

ner einstweiligen Anordnung gestellt wurde, wenngleich sich die Begründung ledig-

lich zu diesem Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes verhält. Der Be-

schwerdeführer ist Rechtsanwalt, so dass davon ausgegangen werden darf, dass 

er anderenfalls hinreichend klargestellt hätte, lediglich einen isolierten Antrag auf 

Erlass einer einstweiligen Anordnung stellen zu wollen. 

 

2. Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1 

VerfGHG durch die Kammer zurückgewiesen, weil sie unzulässig ist.  

 

Der Beschwerdeführer hat entgegen § 54 Satz 1 VerfGHG den Rechtsweg nicht 

erschöpft. In dem nach dem Vortrag des Beschwerdeführers anhängigen Normen-

kontrollverfahren nach 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO i. V. m. § 109a JustG NRW ist eine 

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts offenbar noch nicht ergangen.  

 

Es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass eine Vorabentscheidung we-

gen allgemeiner Bedeutung der Verfassungsbeschwerde gemäß § 54 Satz 2 Alt. 1 

VerfGHG in Betracht kommen könnte (vgl. auch VerfGH NRW, Beschluss vom 

23. Februar 2022 – VerfGH 14/22.VB-2, juris, Rn. 3 f.). 

 

Ebenso ist die Verfassungsbeschwerde nicht deshalb gemäß § 54 Satz 2 Alt. 2 

VerfGHG vor Erschöpfung des Rechtswegs zulässig, weil dem Beschwerdeführer 

ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den 
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Rechtsweg verwiesen würde. Zur Abwehr solcher Nachteile steht dem Beschwer-

deführer der beim Oberverwaltungsgericht zu stellende Antrag auf Erlass einer 

rechtsnormbezogenen einstweiligen Anordnung gemäß § 47 Abs. 6 VwGO zur 

Verfügung. Dieser Antrag ist nicht deshalb offensichtlich aussichtslos oder sonst 

unzumutbar, weil sich das Oberverwaltungsgericht nach Auffassung des Be-

schwerdeführers ausweislich seiner jüngeren Rechtsprechung „mit Höchstvorsorg-

lichkeit und Hypothesen“ begnüge. Weder anhand des Vorbringens des Be-

schwerdeführers noch sonst ist bereits jetzt hinreichend absehbar, dass das Ober-

verwaltungsgericht mit Blick auf seine jüngere Rechtsprechung selbst in Anbe-

tracht der weiter dynamischen Entwicklung des Pandemiegeschehens und der Re-

aktionen des Verordnungsgebers darauf einen solchen Antrag auf Gewährung vor-

läufigen Rechtsschutzes ohnehin ablehnen werde und damit der Antrag nach § 47 

Abs. 6 VwGO lediglich „bloße Formsache“ wäre (vgl. dazu VerfGH NRW, Be-

schluss vom 3. März 2021 – VerfGH 39/21.VB-3, juris, Rn. 19). 

 

3. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, der auf eine vorläufige Re-

gelung bis zur Entscheidung in der Hauptsache gerichtet ist, erledigt sich mit dem 

Beschluss über die Verfassungsbeschwerde. 

 

 
Prof. Dr. Dauner-Lieb Prof. Dr. Grzeszick Dr. Nedden-Boeger 

 


